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BöhaimbKönig/M . ErtzHertzog zu Oesterreich/Her¬
zog zu Burgundt/ Steyer /Kärndten / Krainz vndWür-
temberg/ mOber : vnd Mder Schlesien/Marggrave zu
Mährern/mOber- vndMder Laußnitz / Grave zu Hab-
spurg/Tyrol/vnd Görtz/ etc.Entbieken ^ allen vnd jeden
VnsernnachgesetztenObrigkeiten/GeistrvndWeltlichen/
auch andern Vnsern getrew - gehorsambistenStändten/

sterreich vnker - vnnd ob der Cnnß/auch sonsten Mäm
mglichen / so darinnen bey Gericht zu handlen haben/
Vnsere Gnad/ vnd alles Guets . Darbey fügen Wir
Euch genädigist zuwissen/obivohlm vnter andern Wol-
thaten der Rechten / die Revision zu Schütz / vnnd
Schirm der Gerechtigkeit / vnd Vnschuldt eingeführt/ ,
auch zu dem Endt von Vnserm hochgeehrtisten Herrn
Äatter/KayserFerdinandendem dritte / glorwürdtgsten
Angedenckens/noch vnterm siben vndzwanzigistensulü,
deß sechzenhundert ffmff vnd funffzigisten Jahrs / eine
newe viüons-Ordnung außgangen /daß Wir gleich¬
wokgehorsambist berichtet worden /auch außtheils de¬
ren/vmb die Revision vntzkhcr einkommenen Anbrin-
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gen selbsten gespürt / vnd mit Vngnaden vernemmen
müsse« / welchermaffen solche von vtlen Partheyen/al¬
lein zu Verlängerung der Rechtssührungen / vnd jm-
merwehrendenAuffzug jhrer Gegentheil / gesuecht / vnd
mißbraucht / auch sonsten derselben bißhero nik aller¬
dings nachgelebt worden / vnd beynebens sich vnter-
schidliche Fähl eraignet / worüber nicht gmugsamme/
oder gar keine Wrsehung geschehen.

Wann Wir dann jederzeit dahin genaigk gewest/
vnd noch seynd / wie Vnser trew - gehorsambste Landt
vndLeuth / durch die GottliebendeGerechtigkeit wol be¬
herrschet / dieselbe Männiglichen auffs fürderlichiste er-
theilt / vnd alle eingerisscne Verlängerungen / Miß-
bräuch/ vnd Vnordnungen/sovil müglich/abgeschnitten/
vnd auß dem Weeg geraumbt / auch wie man sich in de¬
nen bißhero fürkommenen / vnd in voriger Revisions-
Ordnung nit begriffenen Fählen/ zu verhalten / ein ge.
wisse Richtschnur gegeben werde.

Ms haben Wir solche Keviüons - Ordnung / nach
vernembungVnscrergetrcw-gehorsambistendrey Obern
N . O .LandtStändt/ weiterberatschlagen/ vnd über ein-

' kommcne Berichtvnd Guetachten / auff folgende Weiß
allergcnädigistrelolviert , vnd einrichten lassen / welche
nitalleinüber diebey Vnserer R . O . Regierung/sondern
auch bey Vnserm Obristen HoffMarschallAmbt / vnd
HoffKricgsRath ergangne Abschid/DeelarLtionen,
Verläß/vnd Rathschläg/wannsieanderst sonsten revi-
übl seynd / S eoabchtet/ vnd gehalten werden solle.
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